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Herrn
Dr. Wolfgang Urbantschitsch
Mag.(FH) Martin Graf
Energie-Control GmbH
Rudolfsplatz 13a
1010 Wien

per mail an: tarife@e-control.at
Constanze.Diem@e-control.at

Wien, am 15. November 2011

Systemnutzungstarife Gas – GSNT-VO 2008, Novelle 2012 - Entwurf
Stellungnahme der Industriellenvereinigung

Sehr geehrter Herr Dr. Urbantschitsch!
Sehr geehrter Herr Mag. Graf!

Die Industriellenvereinigung (IV) dankt für die Übermittlung des Entwurfs der Novelle
zur Gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 2008 Novelle 2012 und nimmt dazu wie
folgt Stellung:

Die Industriellenvereinigung begrüßt die Senkung der Netznutzungstarife
insbesondere in der Ebene 2 in den Bundesländern Tirol, Salzburg, Kärnten,
Niederösterreich und Burgenland. Allerdings ist eine deutliche Anhebung der Tarife
in Wien und die Anhebung in der Steiermark und in Oberösterreich in der Netzebene
2, sowie in der Steiermark auch in der Netzebene 3 vorgesehen, die für einzelne
Industriebetriebe beträchtliche Tarifsteigerungen bringen würden. Diese Anhebungen
sind aus unserer Sicht kritisch zu hinterfragen.

In Oberösterreich sieht die Gas-Systemnutzungstarife-Verordnungs-Novelle 2012
unterschiedliche Auswirkungen auf die Systemnutzungstarife vor. So wird etwa der
Tarif eines Haushalts-Musterkunden mit 15.000 kWh in Netzebene 3 um 1,79%
gesenkt, während ein Großkunde mit knapp 90 Mio. kWh Jahresverbrauch in
Netzebene 2 um 0,96% mehr bezahlen müsste. Damit ist insbesondere für die
Industrie in Oberösterreich der Unterschied zwischen NE 2 und NE 3 nicht
nachvollziehbar. Daher fordert die IV für Oberösterreich eine lineare Absenkung in
beiden Netzebenen, um einen Wettbewerbsnachteil für Industriekunden zu
vermeiden.
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Eine erhebliche Erhöhung, nämlich um mehr als 22% und somit auf 14,269 Mio.
Euro, ist auch bei den zu entrichtenden Umwälzungszahlungen für die Netzebene 1
durch die OÖ Ferngas Netz GmbH vorgesehen, wohingegen diese Kosten in
Niederösterreich und der Steiermark sogar gesenkt wurden. Bei dieser
Kostenwälzung wurde ein großer Teil des vorgelagerten Gasnetzes den
Netzbetreibern in Oberösterreich zugeordnet. Da die in Oberösterreich bestehenden
Großkunden jedoch kaum zusätzliche Leistungsinvestitionen verursacht haben, ist
diese massive Steigerung der Nettozahlungen nicht nachvollziehbar und somit nicht
gerechtfertigt.

Die Industriellenvereinigung dankt für die Möglichkeit zur Stellungnahme und ersucht
um Berücksichtigung der genannten Anliegen.

Mit besten Grüssen

Ing. Mag. Peter Koren eh Mag. Isabella Meran-Waldstein eh
Vize-Generalsekretär


